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"Kindergartenbeiträge sozial gerecht staffeln!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/3995 vom 09.10.2019

2. Plenarprotokoll Nr. 28 vom 10.10.2019

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/4761 des SO vom 17.10.2019

4. Beschluss des Plenums 18/5134 vom 27.11.2019

5. Plenarprotokoll Nr. 33 vom 27.11.2019



 

18. Wahlperiode 09.10.2019 Drucksache 18/3995 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Johannes Becher, Gül-
seren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, 
Gisela Sengl, Cemal Bozoglu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian Siekmann, 
Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kindergartenbeiträge sozial gerecht staffeln! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird vor dem Hintergrund der im Bayerischen Krippengeld vorge-
sehenen Einkommensgrenze aufgefordert, 

─ die soziale Staffelung ebenfalls für den Beitragszuschuss im Rahmen der Kinder-
gartenzeit zu übernehmen und 

─ die dadurch freiwerdenden Mittel für die Gewinnung und Sicherung von qualifizier-
ten Fachkräften zu investieren. 

 

 

Begründung: 

In diesem Jahr trat die Ausweitung des Beitragszuschusses für Kinder in Kindertages-
einrichtungen in Kraft. Seitdem erhalten alle Eltern 100 Euro pro Monat und Kind wäh-
rend der gesamten Kindergartenzeit – von einem Lebensalter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt. Der Beitragszuschuss ist im Doppelhaushalt allein in 2020 mit 415,9 Mio. 
Euro veranschlagt. Im Unterschied zur Betreuung im Kindergarten, plant die Staatsre-
gierung den zukünftigen Beitragszuschuss für die Betreuung in der Krippe (Bayerisches 
Krippengeld) für Kinder im Lebensalter von einem bis unter drei Jahren sozial zu staf-
feln. Familien und Alleinerziehende mit einem Haushaltseinkommen von 60.000 Euro 
erhalten den Zuschuss in Höhe von 100 Euro pro Monat und Kind. Die Einkommens-
grenze erhöht sich bei jedem weiteren Kind um 5.000 Euro. Diese Regelung lässt sich 
für den Beitragszuschuss während der Kindergartenzeit übernehmen und die gesetzli-
che Grundlage im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG),  
Art. 23 Abs. 3 ist vom Landtag dementsprechend anzupassen. Perspektivisch sollte 
diese Einkommensgrenze überprüft, dynamisiert und durch eine transparente Berech-
nungsgrundlage ersetzt werden. 

Angesichts drängender Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung bedarf es wir-
kungsvoller und umfangreicher Maßnahmen, um Fachkräfte zu gewinnen und die Qua-
lität in unseren Krippen und Kindertageseinrichtungen weiterzuentwickeln. Die Staats-
regierung investiert erhebliche Landesmittel in den Beitragszuschuss und verwendet 
hierfür darüber hinaus rund 60 Prozent der Bundesmittel aus dem „Gute-KiTa-Vertrag“. 
Ziel des Zuschusses ist es, „mögliche Hürden für die Inanspruchnahme von Angeboten 
der Kindertagesbetreuung im Kindergartenalter abzubauen“ (Gute-KiTa-Vertrag, S. 9). 
Die Gebühren der Kindertagesbetreuung stellen jedoch nur für Familien und Alleiner-
ziehende mit kleinem Einkommen eine Hürde dar – für Besser- und Spitzenverdiener 
sind die monatlichen Kosten auch ohne den Beitragszuschuss zu stemmen und hindern 
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diese damit nicht an der Inanspruchnahme der Angebote. Eine soziale Staffelung be-
deutet deshalb allem voran eine zielgerichtetere und gerechtere Verteilung der Förder-
gelder. 

Mit der sozialen Staffelung des Beitragszuschusses dürften jährlich Mittel in Höhe von 
über 100 Mio. Euro frei werden. Diese lassen sich in eine Ausbildungsreform des Erzie-
herberufs und in Verbesserungen im förderrelevanten Mindestanstellungsschlüssel für 
Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG investieren. Damit werden erste, wirk-
same Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften für un-
sere Kindertageseinrichtungen aufgesetzt und die drängenden Herausforderungen in 
der frühkindlichen Bildung bearbeitet. 

 



und alle Kommunen –, dass der Zeitpunkt der Antragstellung und der Zeitpunkt der 
Auszahlung schon zwei, drei Jahre auseinanderliegen können, weil man einfach 
entsprechend planen muss. Deshalb haben wir schon viele Anträge, und diese 
zahlen wir jetzt sukzessive aus. Dafür haben wir aber noch entsprechende Gelder 
aus unserem Programm. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Aufklärung leisten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, 
und wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion auf der korrigierten Drucksa-
che 18/3988 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP, die AfD 
sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? – Keine. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf der Drucksache 18/4025 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie die SPD und die FDP. Gegenstimmen! – FREIE WÄH-
LER, CSU, AfD sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Enthaltungen? – 
Gibt es keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Da wir jetzt schon knapp Viertel vor sechs haben, ergibt es keinen Sinn mehr, die 
restlichen Dringlichkeitsanträge zu beraten, da wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig 
zur Abstimmung kommen. Deshalb entscheide ich, die Dringlichkeitsanträge – 
ganz offensichtlich im Einvernehmen mit der Mehrheit des Hohen Hauses – in die 
Ausschüsse zu verweisen. 

Daher werden die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/3989, 18/4026, 
18/4027, 18/3990, 18/3991, 18/4028 sowie 18/3993 mit 18/3997 sowie 18/4029 an 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss überwiesen.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.

(Schluss: 17:43 Uhr)

3426 Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode Protokoll 18/28
vom 10.10.2019

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000368.html


 

18. Wahlperiode 17.10.2019 Drucksache 18/4761 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Johannes Becher u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/3995 

Kindergartenbeiträge sozial gerecht staffeln! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Johannes Becher 
Mitberichterstatter: Dr. Stephan Oetzinger 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend und Familie federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich 
mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 15. Sit-
zung am 17. Oktober 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Johannes Becher, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen 
Mistol, Verena Osgyan, Gisela Sengl, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni 
Schuberl, Florian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 18/3995, 18/4761 

Kindergartenbeiträge sozial gerecht staffeln! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 29 und 37 der Anlage zur Ta-

gesordnung, es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Bayerns Bauern 

schützen – Öffnungsklausel der Düngemittelverordnung nutzen!" und "Einem Verbot 

von Ölheizungen entgegenwirken" auf den Drucksachen 18/3885 und 18/3997, die auf 

Wunsch der AfD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Der Aufruf erfolgt dann am 

Ende der Tagesordnung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe keine Gegen-

stimmen. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist 

diese Abstimmung positiv entschieden. Wir haben schon festgestellt, dass die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten nicht im Saal sind. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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